
 

 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

 Amt 66 S0301/04 02.12.2004 
zum/zur 
 
F0212/04 
 
Bezeichnung 
 
Brücke am Sülzhafen 
Verteiler 
 

Der Oberbürgermeister 14.12.2004 
 
 
 
 
zu 1.) 
Die angesprochenen Fußgänger- und Radwegbrücke befindet sich in Baulast des Tiefbauamtes. 
Für das Bauwerk gibt es keine speziellen Reinigungsvorschriften. 
Alleinig aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erfolgt das Abstreuen des Gehwegbelages 
im Winter, sowie eine Reinigung im Frühjahr und Herbst. 
 
zu 2.) 
Bauwerkskontrollen sind entsprechend DIN 1076 vorgegeben und werden auch so 
wahrgenommen. Alle 3 Jahre erfolgt eine einfache Prüfung mit schriftlicher 
Zustandsabschätzung. 
Einmal jährlich sollen alle Bauwerke visuell begangen werden. In diesem Rahmen werden 
eventuelle Wartungen und Pflege erfasst und bei Bedarf durchgeführt. Augenscheinliche 
Schäden werden bezüglich notwendiger Sofortmaßnahmen oder der Aufnahme in das jährliche 
(Folgejahre) Reparaturprogramm schriftlich erfasst. 
Durch das Tiefbauamt werden in Abwägung der gesamten Feststellungen aller Baulastumfänge 
in Abhängigkeit der Beeinträchtigung Verkehrssicherheit, Standsicherheit, Dauerhaftigkeit unter 
Bezug des vorhandenen Reparaturstatus und der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten 
Prioritäten festgelegt. 
Entsprechend der konkreten Bauwerkssituation erfolgt die Einordnung von notwendigen 
Aufgabenumfängen als Arbeitsaufgabe für verschiedene Arbeitsbereiche. 
Auf Grund nicht ausreichender Unterhaltungsmittel im Verwaltungshaushalt und personeller 
Engpässe im Tiefbauamt / Sachgebiet Brücken- und Ingenieurbau, besteht keine Möglichkeit 
jegliche Feststellungen an einem Bauwerk sofort zu bearbeiten bzw. abzustellen. 
 
zu 3.) 
Am 30.11.2004 erfolgte die Reinigung des Belages in Vorbereitung der Winterperiode. Die 
nächste Reinigung erfolgt im Frühjahr (Mai 2005). 
 
Zu den konkreten Bemerkungen: 
defekte Dachabdeckung 
Die Verwaltung bedankt sich für diesen Hinweis und veranlasst die sofortige Reparatur, noch 
vor dem Winter, damit die Scheiben die gewünschte Schutzfunktion erfüllen können. Im übrigen 
handelt es sich bei dem Glas um Sicherheitsglas. Risse im Glas bedingen nicht die sofortige 
Erneuerung. 
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Die Auftragserteilung zur Auswechselung der defekten Scheiben erfolgte im November 2004 an 
die Firma Scheibendoktor Magdeburg. Entsprechend der Lieferzeiten wird noch in diesem Jahr 
die Reparatur erfolgen. 
 
Schutzschicht 
Aus Kostengründen ist hier erst eine Reinigung im Frühjahr, vor häufigerer, saisonal bedingter, 
Nutzung für die Ansehnlichkeit effektiver.  
 
 
 
 
Kaleschky                                                                     Bearb.:   
Beigeordneter für                                                                        Hr. Bärmann 
Stadtentwicklung, Bau                                                                Tel.: 540 5263 
und Verkehr 
 
 


